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%. I.

Die Befitzer derjenigen Grundftücke‚ auf welche
die Beitimmung des % I Anwendung findet, haben
wegen des Anfchluffes derfelben an die öffentliche
Wafferleitung die erforderlichen Anträge bei der
Direction der flädtifchen Wafferwerke zu fiellen und
it't der Anfchlufs nach den bei der Verwaltung diefer
Werke beitehenden Vorfehriften zu bewirken.

Wird ein folcher Antrag bei beiteheuden Ge-
bäuden nicht binnen einer Friit von vier W0chen
nach Erlafs diefes 0rtsf‘catuts, oder bei erft künftig
zu errichtenden Gebäuden binnen einer gleichen
Frifi; nach deren Vollendung geflellt, fo wird der
Anfchlufs von Amtswegen durch Vermittelung der  

flädtifchen Wafferwerke auf Kelten des Eigenthümers
nach Mafsgabe des für diefe Arbeiten bei der Ver—
waltung der flädtifche'n \Vafferwerke beftehenden
Tarifs bewirkt.

%. 2.

Die Beitreibung der Kofien für die Anlage der
Zuleitung und des vierteljährlich fälligen Waffer-
zinfes erfolgt im \Veigerungsfalle im Wege des
adminiftrativen Zwangsverfahrens.

%. 3.
Diefes Ortsflzatut tritt fofort nach feiner Geneh«

migung und Verkündigung in Kraft.

Polizei-Verordnung vom 10. October 1884.
In Betreff des Anfchluffes der bebauten Grund»

flücke innerhalb des Polizei—Bezirks der Stadt Köln
an die ftädtifche Wafferleitung wird auf Grund der
gg. 5 und 6 des Gefetzes vom 11. März 1850 über
die Polizei-Verwaltung, nach Anhörung des Gemeinde-
Vorftandes und mit Genehmigung der Königl. Re—
gierung, folgende Polizei—Verordnung erlaifen:

%. I.

Jedes Grundfiück‚ auf welchem ein zum dauern-
den Aufenthalt von Menfchen beflimmtes Gebäude
errichtet iPt, mufs an die ftädtifche \Vafferleitung

angefchloffen werden.

%. z.

Ausgenommen von diefem Zwange find nur die—
jenigen Grundflzücke7 von denen feftgef’tellt wird,
dafs durch einen auf denfelben befindlichen Brunnen
für die ausreichende Befchaffung von dauernd gutem
Waffer zum menfchlichen Genufs geforgt ifi.  

%. 3.

Die Verpflichtung, den Anfchlufs der Grundflücke
an die flädtifche Waiferleitung zu bewirken, liegt den
Eigenthümern oder Verwaltern der Grundfiücke ob.

%. 4.
Wer es unterläfft1 das eigenthümlich befeffene

oder verwaltete Grundflück an die flädtifche Waffer-
leitung binnen einer von dem Gemeinde—Vorfiande

zu beftimmenden Fri[t anzufchliefsen, bezw. der-
jenige Eigenthümer oder Verwalter, welcher den
Anfchlufs des Grunditücks an die Wafferleitung nicht
duldet7 verfällt — abgefehen von der Seitens des
Gemeinde-Vorltandes im Wege der Execution zu
bewirkenden Herbeiführung des Anfchluifes —- in
eine Geldftrafe von 3 bis 30 Mark, an deren Stelle
im Unvermögensfalle verhältnifsmäfsige Haft tritt.

%— 5- .
Diefe Polizei»Verordnung tritt mit dem Tage

ihrer Verkündigung in Kraft.

XIII.

Ortsftatut vom ——25'N°Vember‘8843. Februar 1887 ’

betreffend den Anfchlufs der bebauten Grundflücke an die Strafsencanäle im
Bezirke der Stadtgemeinde Köln.

Auf Grund des %. 10 der Städte-Ordnung für
die Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 wird in Betreff
des Anfchluffes der bebauten Grundflücke an die
Strafsencanäle im Bezirke der Stadtgemeinde Köln
unter Bezugnahme auf die hierunter aufgenommenen
gg. I und 2 der den gleichen Gegenitand betref-

fenden Polizei-Verordnung vom 23. September (1. _].
folgendes Ortsftatut erlaifen:

%. I.

Die Herf‘cellung des Anfchlufsrohres von dem
Strafsencanal bis auf eine Entfernung von 0,25m
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von der Grenze derjenigen Grundftücke‚ auf welche
die Beftimmung des %. I Anwendung findet, erfolgt
Seitens der Stadt für ftädtifche Rechnung.

%. 2.

Von jedem an einen Strafsencanal angefchlofi'enen
Grundttück ift für die Benutzung der öffentlichen
Entwäfferungs-Anlagen eine jährliche Gebühr in
Höhe von 20 Procent des nach der Liegenfchaft

berechneten, beziehungsweife zu berechnenden je-
weiligen Wafferpreifes zu entrichten, wobei jedoch
die Gartenflächen ausgefchloffen bleiben.

Für gewerbliche Betriebe wird die Gebühr durch
Befehlufs der Stadtverordneten-Verfammlung fett-
gefetzt; jedoch foll diefelbe 20 Procent des Preifes
für das zum gewerblichen Betriebe gelieferte Waffen  

beziehungsweife, wenn das zum Betriebe benöthigte
Waffer auf der Anlage felbft gefördert wird, 20 Pro-
cent des fingirten Wafferpreifes nicht überfleigen.

Bezüglich vorftehender Gebühr findet diefes Orts—
ftatut auch auf die im Bezirke der Altftadt bereits
beftehenden Canalanfchlüffe Anwendung.

%. 3.

Die Beitreibung der auf Grund diefes Ortsftatuts
zu entrichtenden Gebühren erfolgt im Weigerungs-
falle im Wege des adminiftrativen Zwangsverfahrens.

%. 4.

Diefes Ortsftatut tritt fofort nach feiner Geneh-
migung und Verkündigung in Kraft.

Polizei-Verordnung vom 23. September 1884.

Auf Grund der gg. 5 und 6 des Gefetzes über
die Polizei-Verwaltung vom II. März 1850 wird in
Betreff des Anfchlufl'es der bebauten Grundflücke
an die Strafsencanäle im Bezirke der Stadtgemeinde
Köln nach Anhörung des Gemeinde-Vorftandes und
mit Genehmigung der Königl. Regierung folgende
Polizei-Verordnung erlaffen:

%. I.

In denjenigen Strafsen der Stadt, welche bereits
mit einer unterirdifchen Entwäfferungs-Anlage ver-
fehen find oder in denen demnächft Strafsencanäle
angelegt werden, ift jedes bebaute Grundftück durch
ein in daffelbe einzuführendes Rohr (Anfchlufsrohr)
an das Strafsenrohr, refp. an den Strafsencanal an-

Durch das Anfchlufsrohr ifl; das Haus-
und Wirthfchaftswafi'er, fo wie das Regenwaffer in
den Canal abzuführen. Fette Stoffe, insbefondere
Küchenabfälle, Kehricht, Schutt, Afche und Fäcalien,
ferner feuer- und explofionsgefährliche Stoffe, fo wie
folche Stoffe, welche die Canalwandungen befchädi-
gen können, dürfen in das Anfchlufsrohr (den Canal)
nicht abgeführt werden.

Die Einleitung von Fabrik—Abwäffern und Con-
denfations—Wäffern in die öffentlichen Canäle (das
Anfchlufsrohr), fo wie die Bedingungen der Ein-
leitung unterliegen der befonderen Erlaubnifs der
Königl. Polizei-Direction und des Gemeinde-Vor-
ftandes.

(Bemerkung. Gegenwärtig werden diefe Beflim-
mungen dahin geändert, dafs nach Eröffnung der
flädtifchen Kläranlage auch die Fäcalftoffe den Ca-
nälen zuzuführen find.)

zufchliefsen.

 
 

@. 2.

Auf welchen Strafsen die Verbindung der be-
bauten Grundflücke durch Anlage von Anfchlufs—
röhren an den Strafsencanal herzuitellen ift, heftimmt
die Königl. Polizei-Direction im Einvernehmen mit
dem Gemeinde—Vorftand durch öffentliche Bekannt-
machung.

%- 3.
Innerhalb vier Wochen nach erfolgter Bekannt—

machung find die Eigenthümer, refp. Verwalter der
in den betreffenden Strafsen belegenen bebauten
Grundflücke gehalten, der König]. Polizei-Direction
eine volll'tändige Zeichnung des Entwäiferungs—
Projects mit vorgefchriebenen Mafsen in zweifacher
Ausfertigung mittels fchriftlichen Antrages auf Con-
fens-Ertheilung vorzulegen. Erft nach ertheilter
Erlaubnifs iii; die Entwäfl'erungs-Anlage nach den
vorgefchriebenen Bedingungen und innerhalb der zu
beftimmenden Zeit auszuführen. Die Entwäfferungs-
Anlage darf nicht eher in Benutzung genommen
werden, bis die Königl. Polizei-Direction auf Grund
einer technifchen Revifion die Erlaubnifs dazu er-
theilt hat.

%— 4—
Die auf den Grundflücken der betreffenden Strafsen

vorhandenen Abtrittsgruben dürfen in keiner Weife
mit der Hausentwäfferung in Verbindung ftehen oder
gefetzt werden. Jede Verbindung einer Abtritts—
grube mit einer Entwäfferungs-Anlage ift innerhalb
vier Wochen nach gefchehener Aufforderung zu be«
feitigen. (Siehe Bemerkung zu %. I.)
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%- s.
Ueberall, wo die allgemeinen Strafgefetze keine

anderen Strafbeftimmungen enthalten, follen Ueber-

fchreitungen diefer Verordnung mit einer Geld—

bufse von 3 bis 30 Mark, oder im Falle des Un-

vermögens mit verhältnifsmäfsiger Haft geahndet

werden .

Unabhängig von der Befirafung kann die execu-
tivifche Durchführung der Vorfehriften diefer Ver-
ordnung erfolgen.

%. 6.

Vorftehende Polizei-Verordnung tritt mit dem
Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.

XIV.

Ortsftatut vom 5. Februar 1878,
die Feftftellung von Fabrikbezirken in der Stadt Dresden betreffend.

Auf Grund von %. 23 und %. 27 der Reichs—

Gewerbeordnung, fo wie von %. 17 der Königl. Sächf.

Ausführungsverordnung vom 16. September 1869

und von % 30 der König]. Sächf. Verordnung, die

polizeiliche Beauffichtigung der Dampfkeffel betr.,

vom 6. juli 1871, werden über die Errichtung von

Fabriken und anderen gewerblichen Anlagen inner-

halb des Gemeindebezirks der Stadt Dresden fol-

gende Befiimmungen getroffen:

%. 1.

Fabrikfreie Stadttheile.

Folgende gewerbliche Anlagen, nämlich:

a) diejenigen, welche in %. 16 der Reichs-Ge-

werbeordnung und in dem Nachtrage dazu

vom 2. März 1874 aufgeführt find, oder künftig

noch unter die Befiimmungen von gg. 16 ffg.

der Reichs-Gewerbeordnung werden gefiellt

werden,

b) alle unter die Beitimmung von %. 27 der

Reichs-Gewerbeordnung fallenden gewerb»

lichen Anlagen, dafern deren lärmender Be—

trieb nicht lediglich innerhalb gefehloffener

Räume erfolgt,

bleiben von der Errichtung in denjenigen (auf dem

beigefügten Stadtplane rothumränderten) Stadt-

theilen, welche öftlich und beziehentlich nordöftlich

von einer Linie gelegen find, die

rechts der Elbe

entlang der Sächfifch—Schlefifchen Eifenbahn bis zur

Marienbrücke und

links der Elbe

von letzterer längs der Verbindungsbahn bis an

deren Kreuzung mit der Fall<enfirafse, diefer, fo

wie der Verbindungsfirafse entlang bis zur Chem-

nitzer Strafse und letzterer folgend bis zur Grenze

des Gemeindebezirks gegen Plauen läuft, fo wie

innerhalb des Grofsen Oftrageheges nördlich der

grofsen auf Uebigau zu führenden Allee ausgefchloffen.

 

 

%. 2.

Befchränkung gröfserer Dampfkraft»
anlagen auf gewiffe Bezirke.

Innerhalb der in %. I geordneten fabrikfreien
Stadttheile dürfen überdies Dampfkeffel, welche für
mehr als vier Atmofphären Ueberdruck befiimmt
find, und folche, bei welchen das Product aus der
feuerberührten Fläche in Quadratmetern und der
Dampffpannung in Atmofphären Ueberdruck mehr

(vergl. %. 14 der Bekannt—
machung des Reichskanzlers, allgemeine polizeiliche

als zwanzig beträgt

Beftimmungen über die Anlegung von Dampfkeffeln
betr., vom 29. Mai 1871 und g. 5 der Königl. Sächf.
Ausführungsverordnung vom 6. Juli 1871) lediglich
in folgenden (auf dem beigefügten Stadtplane roth-
lafirten und mit AI und AU bezeichneten) Stadt»
theilen errichtet werden, nämlich in denjenigen

rechts der Elbe gelegenen Stadt-
th e i 1 e n ,

die von einer Linie begrenzt find, welche von der
nördlichen Stadtflurgrenze herein, entlang der Säch-
fifch-Schlefifchen Eifenbahn bis zu deren Kreuzung
mit der Löfsnitzftrafse, diefer und der Louifenflzrafse
entlang bis zur Einmündung in die Priefsnitzf’crafse,
von diefer bis an die Forftftrafse und diefer entlang
bis zur Flurgrenze hinläuft, fo wie auf dem Grund—
fl;ücke der Societäts-Brauerei nördlich der Schiller-
ftrafse.

%. 3.

Gänzlicher Ausfchlufs von Dampfkraft-

anlagen von gewiffen Stadttheilen.

Dampfkraftanlagen jeder Art find ganz ausge-
fchloffen in folgenden (auf dem beigehefteten Stadt»
plan grünlafirten und mit BI, BH und BIII

bezeichneten) Stadttheilen, als

rechts der Elbe

in demjenigen, welcher durch den Priefsnitzbach
von deffen Mündung in die Elbe ab nach Norden

 


